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Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lütjenburg; 

2. Nachtrag 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) zuletzt geändert 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93) wird nach 
Beschluss der Stadtvertretung vom 11.05.2010 und mit Genehmigung des Landrates 
des Kreises Plön folgende Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lüt-
jenburg erlassen: 

 
§ 1 

 
§ 4 „Aufgaben der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters“ Absatz 2 Satz 1 wird um 
die nachstehende Ziffer ergänzt: 
16.   die Abgabe einer Erklärung nach § 68 Abs. 2 Ziffer 4 der Landesbauordnung (im 
Rahmen der Durchführung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens oder einer 
vorläufigen Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches).  

 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrates des Kreises Plön vom 08.06.2010 erteilt. 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Lütjenburg, den 16.06.2010 
 
 
            Stadt Lütjenburg 
      
                                                      gez. O c k e r 
 
                        Bürgermeister 


